Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage _ 07.11.2016

03/117/2016 AZ:

Status voraussichtlich: 6ffentlich Federfliihrend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen
Sichtbarkeit im Internet: 6ffentlich

Private Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

Grundstuck: Dassendorf, Muhlenweg
Neubau Einfamilienhaus

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
22.11.2016  Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf Entscheidung

Sachverhalt:

Es wird eine Anfrage auf Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstiick
~.MuUhlenweg 4“ gestellt.

Das Grundstuck liegt im Gebiet des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 7 a der
Gemeinde Dassendorf.

Gemal den Planungen werden hierzu Befreiungen von den Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 7 a bzgl. der ,Nebenanlagen und Garagen (Teil B - Text Ziffer 4.00)"
sowie der ,Geschol¥flachenzahl (GFZ)“ bendtigt.

Des Weiteren liegt das Vorhaben im Bereich der Gestaltungssatzung der Gemeinde
Dassendorf vom 23.05.2007.

Hierzu wird ebenfalls eine Abweichung bendétigt. Genaue Angaben zur Abweichung liegen
nicht vor.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschluss:

Der Planungsausschuss beschlie3t, das gemeindliche Einvernehmen zur Anfrage auf
Neubau eines Einfamilienhauses sowie der benétigten Befreiungen von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 a bzgl. der ,Nebenanlagen und Garagen

(Teil B — Text Ziffer 4) sowie der Geschol¥flachenzahl (GFZ) und der Abweichung von der
Gestaltungssatzung auf dem Grundstiick ,Muhlenweg 4 zu erteilen.

Seite: 1/2



Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend

Anlage/n:
Auszug B-Plan Nr. 7a sowie Anfrageunterlagen

Datum: Unterschrift:

Seite: 2/2
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GRENZE DES RAUMLICHE N BELTUHhSBEREICHES
DES BEBAUUNGSPLANES

ALLGEMEINES WOHNGE BIE T

KLEINSIEDLUNGSGEBIE T

IAHL DER VOLLGESCHOSSE (1) ALS WOCHSTGRENZE
GESEHUSSFLMHENZAHL NETTO

OFFENE  BAUWEISE; NUR EINZELHAUSER ZULASSIG
MINDEST GRUSSE DER GRUNDSTUCKE BEI NEUTEILUNG
BAUGRENLE

STRASSENBEGRENZ UNG SLINIE

STRASSENVERKENRSFL ACHEN

OFFENTLICHE  PARKFLACHEN

NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN ( UMFORMER )
FLKCHE& FUli !.AHD* UND FORSTWIRTSCHAFT

FLACHEN FUR LANDWIRTSCHAFT

OBERIRDISCHE  VERSORGUNGSANLAGEN ,
HIER * 11 KV ELT.-LEITUNG.

PFLICHT ZUM ANPFLANZEN UND BINDUNG FUR DIE
ERHALTUNG VON BAUMEN + STRAUCHERN

GRUNFLACHEN ( SPIELPLATZ )

BINDUNG FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN UND
STRAUCHERN

MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE'FLECHEH
BELASTETE FLURSTUCKE l NUTZUNGSBERECHTIGTE FLURST.

36/2 126/36
126/36 36/2

AAITTCHL MMMECA

9 ABS. 1 N,_.
§§ 16+17 BRII

§ 9 ABS.1 NR
§ 22 aAunvs

§ 9 ABS.1NR!

§ 9ABSTNR!
§ 23 BAUNVD

§9ABs1 NR‘

& 9ABS.1 NR},

§ 9ABS.1MR.¢
§ 9ABST NR.|
§ 9ABSINR
§ 9 ABS1 MR

§ 9ABS1 NR.

§ 9 ABS1 NR.

§ 9ABSINR'

§ 9aBST MR |

§ gABS] MR

§ QABSINR
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O N— © GRENZE DES ANBAUVERBOTES [ BRENEB.00M] § 29 S TRASSEN - WEEE -

[ | BESETZ SCHL.-HOLST.
‘ ¢

VORKANDENE BAUL!CHE MLABE

KUNFTIG FORTFALLENDE BAULICHE ARLAGE BIE BIS ZUR PLANMASSIBEN
HUTZUNE BESTEHEN BLEIBEK KANN

-J%Q-—-—- FLURSTUCKSGRENZE UND FLURSTUCKSBEZEICHN UNG

_ «--—-x—- FLURSTUCKSGRENZE , DIE KUNFTIG FORTFALLEN KANK

—imem— I AUSSICHT GENOMMENE ZUSINITIE DER GRUNDSTUCKE

5.00 . MASSTANL 1K M

32 FLURBEZEICHNUNG

CBLBULE, BAUMARTENBETEICHNUNGEN . Bl BIRKE , BU. BUCHE , . £IBE
LR, T, EL EICHE , KL KIEFER |, TA. TANKE

LT ¢ LA. LARCHE ; A. AHORN / K. ¥ASTANIE

HINWEISE

ES '6/LT DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG IN DER FASSUNG VOM 26 NOVEMBER 1958
(BUNDESBESETZBLATT I SEITE 1238 ) o

- BARSTELLUNG DES PLANINHALIS NACH DER PLANZLICHENVERORDNUKG VOM 18 JANUAR 19€%
[BUMDESBESETZBLATT 1 SEITE 21) UKD DIN 18003

ALLE LAKGERMASSE 1N METER | M)

YAETERUBTERLAGE HERGESTELLYT DURCH ABZEICHNUNG. DER KATASTERKARTE IM MASSTAB 1:2000
YOM LANDESVERMESSUNGSAMT SCHLESWIG ~ HOLSTEIN KIEL  VERVIELFALTIGUKG  GENEHMIGT: §318553(73

LRCHITEKTEN « INGENIEURE HH 80
GUNTER COXRAD DIPL MG ARCHIT 205 HH 80 - DUWOCKSKAMP 35 - LUEY




RF  UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR.7a

161) UMD DES §1 DES GESETZES UBER BAUGESTALTERISCHE FESTSETZIUWGEN VOM 10 APRIL 1969 ( 6VOBL 'E"-EHL-
DURCH DIE GEMEINDEVERTRETUNG DER GEMEINDE DASSEMDORF VOM  26.3.1977 FOLBENDE SMZUNE.; e

]

|

TEIL B [TEXT) '

I 1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

| 11 IN DEM IN DER PLANZEICHNUNG FESTGESETZTEN ALLGEMEINEN WOHNGEBIET (WA

L+ WERDEN GEM. § 1 ABS.L BAUNVO DIE AUSNAHMEN GEM. § & ABS.3 ZIFF1,2,3,4,5 BAUNVO
b AUSGESCHLOSSEN .

e 1.2 M ALLGEMEINEN WOHNGEBIET SIND WOHNGEBAUDE MIT MENR ALS 2 WOHNUNGEN GEMASS
e § L ABS & BAUND NICHT ZULASSIG.

;‘ 1.3 IN DEM IN DER PLANZEICHNUNG FESTGESETZTEN KLEINSIEDLUNGSGEBIET (WS ) WERDEN
mgm\”fi* GEM. § 1ABS.4 BAUNVO DIE AUSNAHMEN GEM.§ 2 ABS.3 ZIFF 2,3,L BAUNVO

\ AUSGESCHLOSSEN.

la BBAUG »

o

2 VERKEHRSFLACHEN -UND SICHTDREIECKE
i1b BBAUG + HEN ! \

| 21 ZWISCHEN DER STRASSENBEGRENZUNGSLINIE DER KREISSTRASSE K25 UNDDER GRENZE
¢ BBAUB DES ANBAUVERBOTES [ BREITE=1m ] SIND NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN GEMASS
: 814 ABS.1 BAUNVO  UNZULASSIG.

{bBBAUB + 2.2 INNERHALB DER ALS SICHTFLACHEN FESTGESETZTEN NICHT UBERBAUBAREN GRUND-
t, STHCKSFLACHEN SIND NEBENANLAGEN GEMASS §14 ABS.1 BAUNVD UNZULKSSIG

KB BAUG | ANPFLANZUNGEN GEMASS $9 ABS. 1 NR.15 BBAUG OURFEN EINE HONE VON 70 CM |

| UBER FANRBAHNOBERKANTE NICHT UBERSCHREITEN. | el

5 E
;' 3 BINDUNGEN FUR ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON BAUM EN et
| BBAUG §9 ABS.1 NR.15+16 BBAUG e
| 31 DIE AUF DER FLACHE DES BEBAUUNGSPLANGEBIETES EINGEZEICHNETEN BAUME SIND AUF

{3AUG DAUER UNVERSEMRT ZU ERWALTEN UND GGF. DURCH SICHERUNGSMASSNAWMEN ZU
st SCHUTZEN \

§ BBAUG DER ZU ERHALTENE BESTAND BESTEWT AUS <18 BIRKEN ,1 BUCHE,17 EICHEN, 1 KIEFER TAHORN

) 17 TANNEN ,2 EIBEN , 2 LARCHEN , 1 KASTANIE . |

10 BBAUG

| 32 FORTFALLENDER BESTAND IST DURCH NEUANPFLANZUNG ZU ERSETZEN

10 BBAUG

L, NEBENANLAGEN UND GARAGEN

GARAGEN GEMASS §12 BAUNVO UND NEBENANLAGEN GEMASS §1 BAUNVO SIND NUR
) BBAUG ~ INNERHALB DER iiBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN ZULASSIG. SIE MUSSEN IN
RAUMLICHER BEZIEHUNG ZUM HWAUPTBAUKGRPER STEHEN.

EB +16 BBAUG )
§ BBAUG GESTALTUNG OER BAULICHEN ANLAGEN |

51 DIE SOCKELHOHE DER GEBAUDE (= OBERKANTE DES ERDGESCHOSSFUSSBODENS ) DARF
b BaAUs HOCHSTENS 70 CM  UBER DER ENDGULTIGEN HOME DER STRASSENACHSE DES DAZU-

GEHORIGEN STRASSENABSCHNITTES LIEGEN.



i1 NR.G BBAUG

1 NR:16 BBAUG

.1 NR. 11 BBAUG

YASSEN -UND WEGE -

! SCHL.-HOLST.

NMASSIGEN

EIBE
. TANKE

KASTANIE

UCTJarTRALIuUNn U ULN DRULITULILEID MiLAuL

51 DIE SOCKELHOHE DER GEBAUDE (= OBERKANTE DES ERDGESCHOSSFUSSBODENS ) DARF
HICHSTENS 70 CM  UBER DER ENDGULTIGEN HOHE DER STRASSENACHSE DES DAZU-
GEHORIGEN STRASSENABSCHNITTES LIEGEN.

6.2 DIE GRUNDSTUCKE SIND ENTLANG ODER STRASSEN UND  WEGE MAX. 70 CM HOCH EIN-
ZUFRIEDEN UND MIT EINER HECKE ZU VERSENEN .

53 DIE ZULASSIGE DACHNEIGUNG BETRAGT 30°~ 50° BEI AN— UND UMBAUTEN IST DIE VOR —
HANDENE DACHFORM FORTZUFUHREN.

5.4 BEl AN-UND UMBAUYEN SIND DIE VORH. MATERIALIEN FORTZUFUNREN.

6. GRUNDSTUCKSTEILUNG
BEI GRUNDSTUCKSTEILUNG IST EINE MINDESTGRUSSE DER  GRUNDSTUCKE VON amM EINZU -
HALTEN. IN AUSNAHMEFALLEN KANN DIESE MINDESTGROSSE UM 10% UNTERSCHRITTEN
WERDEN.

STRASSEN —UND WEGPROFILE
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 76/2007

SATZUNG DER GEMEINDE DASSENDORF
{JBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 92 LBO

GESTALTUNGSSATZUNG

Aufgrund des § 92 der Landesbauordnung flir das Land Schleswig-Holstein
(LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindeverirefung vom
22.05.2007 folgende Satzung erlassen :

Vorbemerkung

“Ziel der Satzung ist es, das bestehende Ortsbild in seiner gewachsenen

Gestalt zu sichern und vor beeintrachtigenden Veranderungen zu schiitzen.
Neue bauliche Anlagen und Anderungen bestehender baulicher Anlagen

sollen sich gestalterisch in die sie umgebende stadtebauliche und landschaftliche
Situation einfligen. Durch diese Satzung soll gewshrleistet werden, dass dieses
Ziel zukinftig auch-bei der Ausfithrung von Dachgeschossen beriicksichtigt wird.

§1
Raumlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt flir samtliche Bauten im Gebiet der Gemarkung Dassendorf.

§2
Aufenwinde in Dachgeschossen

in Dachgeschossen von Haupigebauden, die keine Vollgeschosse nach § 2 (5)
der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein sind, ist die Herstellung
von Aulenwanden nur fur Giebel und Erker ohne Einschrankung zuléssig. [n allen
anderen Bereichen ist die Herstellung von Aullenwinden nur bis zu einer Héhe
von 1,00 m ab Oberkante Fertigfuboden des Dachgeschosses (z.B. fur die
Herstellung von Drempein) zutdssig. AuBenflachen von Dachgauben fallen nicht
unter die vorgenannte Bestimmung. Im Ubrigen sind die Dachgeschosse durch
geneigte Dachflachen zu errichten.

Dassendorf, den 23.05.2007

= g ] H
e e Dr. Riberg \
R T e : Biirgermeister™

Ausgehangtam:  23.05.200%;,
Abzunehmen am: 31.05.2007 ™=
Abgenommen am: q 1 gy, 207




S Viohe Elbgeest |
gng. - 7 Okt 2010

Amt Hohe Elbgeest
Bauamt / Frau Birkholz N
Christa-Hoppner-Platz 1 i Bauamt
21521 Dassendorf -

Hamburg, den
7. Oktober 2016

Neubau Einfamilienhaus
Miihlenweg / Hasenwinkel in Dassendorf
Flurstiick 35/31

Sehr geehrte Frau Birkholz,

ich stelle diese Anfrage fiir ~welche Interesse an einem
Ankauf des o.g. Grundstiickes haben.

Allerdings mit sehr klaren Vorstellungen hinsichtlich Gestaltung fhres neuen Wohnhauses.
Daher fiige ich thnen folgende Unterlagen bei:

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster

- Lageplan Neubau

- Berechnung GFZ und GRZ

- Ansicht zu dem geplanten Wohnhaus

- Schnitt Stadtvilla eingeschossig

- Fotobeispiele Abweichung Gestaltungssatzung

Das Grundstuick liegt im Geliungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7a. Der Bebauungs-
plan sieht folgende Bebauung vor:

- WS —{-0-GFZ 0,20 — Mindestgroe 800,00 m?

Es gilt die Baunutzungsverordnung von 1977 und die Gestaltungssatzung der Gemeinde
Dassendorf vom 23.05.2007.
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Zu der angedachten Bebauung ergeben sich folgende Fragen:

Frage 1

Der Bebauungsplan sieht vor, dass Nebenanlagen nach § 14 BauNVO nur in den
Uberbaubaren Bereichen des Grundstiickes zulassig sind. Zudem ist ein rd 15,00 Meter
breiter Streifen entlang der L314 von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Wird einer Ausnahme/Befreiung fiir die Anordnung des Garagengebaudes gem. beigeflgtem
L.ageplan seitens der Gemeinde zugestimmt?

Frage 2

Das Baugrundstiick liegt gem. Bebauungsplan in einem Kleinsiedlungsgebiet (WS) mit
landwirtschaftlichem Nebenerwerb. Diese Ausweisung ist nicht mehr zeitgemaRk.

Durch diese Ausweisung ist die Gescholflichenzahl auf 0,20 beschrankt. Bei einem reinen
oder aligemeinen Wohngebiet — welches die heutige Nutzung der Grundsticke im Plangebiet
real wiederspiegelt - wiirde diese Ausweisung naturgemaf hoher ausfallen.

wird einer Uberschreitung der Geschoflflachenzaht von 0,20 um 0,02 auf 0,22 zugestimmt?

Frage 3

Die Gestaltungssatzung der Gemeinde Dassendorf vom 23.05.2007 beschrankt gem. § 2
(AuBRenwande in Dachgescholen) die AuBenwandhdhe im Bereich der Traufen auf 1,00
Meter Giber OKFF.

Das geplante Einfamilienhaus soll als eingeschossige Stadtvilla geman der % Regelung der
Landesbauordnung Schleswig-Holstein errichtet werden. Die Firsthéhe wird ca. 8,50 Meter
betragen und sich der nachbarlichen Héhensituation anpassen.

Wird einer Ausnahme/Befreiung fir das Abweichen von der Gestaltungssatzung (§ 2) seitens
der Gemeinde Dassendorf zugestimmt?

Begriindung:

In der jlingeren Vergangenheit wurden bereits filr Bauvorhaben am Gartenweg 7 (gleicher B-
Plan), am Karpfenteich und am Missenweg derartige Ausnahmen/Befreiungen von der
Gestaltungssatzung erteilt (Anfage).

Mit freiipdliche Graten
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Auszug aus dem

a Landesamt fiir
Llegenschaﬂs kataster Vermessung und Gepinformation |35,
. ' Schleswig-Holstein &%
Liegenschafiskarte 1:1000 '
Erteilende Stelle: Katasteram
Erstelit am 03.08.2015 Brolingstr. 53 b-d
Flurstick:  38/31 Gemeinde: Dagsenderf 23554 Libeck
Flur: 2 Krels: Herzogtum Lauenburg . Telefon: 0451-30080-0
Gemarkung: Dassendorf E-Mail: Poststelie-Luebeck@LVermGeo.Jandsh.ds
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[1 s | | r |
$2.580.600 32.520.700 u
MaBsteb: 1:1000 Yoot 2 £ Meter
. Fir den Malistab dieses Auszugs aus dem Lisgenschafteleataster Ist der ausgedruchie MaRstabsbatken maRgebend.
Dieser Auszug ist maschingll erstellt und wird nicht unterschiisben. Vervielf2ltiging, Umarbsliung, Verdffentlichung und Weiltergabe an
Dritte nur mit Zustinmmung des Landesamites fiir Vermessung und Geolnformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch

(89 Vermesaungs- und Katastergsseiz [.A.F. vom 12.05.2004, geandert durch Gesatz vom 15.12.2010).
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Hasenwinkel / Mithienweg in Dassendorf
Flurstiick 35/31
Grundstiicksgréie: 1.184 m?

Bebauungsplan 7 a der Gemeinde Dassendorf
Ausweisung: WS /1 / offene Bauweise
GFZ 0,20

Gescholflachen geplante Bebauung:

Hauptgebdude EG 150,00 m?
Hauptgebaude OG 105,00 m?
Gesamt 255,00 m?
Gescholflachenzahl 0,22

Grundfldchen geplante Bebauung {nachrichtlich)

Hauptgebdude 150 m?

Grundflachenzahl 0,13

Nebenanlagen ohne Ansatz

Nebenanlagen chne Ansatz




Beispielfoto Stadtvilla eingeschossig
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Beispiele zu Frage 3

Gartenweg
Karpfenteich
Missenweg







	Vorlage
	Anlage  1 Auszug B-Plan 7a sowie Anfrageunterlagen Dassendorf, Mühlenweg 4

